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Regeste

AbR 2008/09 Nr. 15, S. 104: Art. 206 und Art. 230 Abs. 4 SchKG Dahinfallen des
Rechtsöffnungsverfahrens zufolge Konkurseröffnung. Sistierung des Rekursverfahrens
betreffend Rechtsöffnung bis feststeht, ob das Konkursverfahren durchgeführt

Erwägungen

E. 1
Mit Verfügung vom 23. November 2007 erteilte der Kantonsgerichtspräsident II von
Obwalden G. in der Betreibung Nr. X des Betreibungsamtes Obwalden vom 17. August
2007 gegenüber D. provisorische Rechtsöffnung für Fr. 500'000.-- nebst Zins zu 5 % seit
29. Juni 2007.

E. 2
Am 18. Dezember 2007 erhob D. Rekurs gegen die Verfügung des
Kantonsgerichtspräsidenten. Er beantragte die Aufhebung der angefochtenen Verfügung
und die Verweigerung der Rechtsöffnung, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen
zulasten des Rekursgegners.

E. 3
Mit Verfügung vom 10. Januar 2008 eröffnete der Kantonsgerichtspräsident II von
Obwalden über D. den Konkurs. ...

E. 6
Mit der Konkurseröffnung fallen nicht nur die hängigen Betreibungen, sondern auch die auf
ihnen beruhenden Verfahren als gegenstandslos dahin. Solche sind z.B. Begehren um
Rechtsöffnung (Heiner Wohlfahrt, in: Basler Kommentar 1998, N. 11 zu Art. 206 SchKG;
vgl. auch OGPE vom 25. Juni 1999 i.S. M.; BGE 132 III 94, E. 1.5, 111 III 70). Gemäss
Art. 230 Abs. 4 SchKG können indessen aufgehobene Betreibungen wieder aufleben, wenn
der Konkurs mangels Aktiven eingestellt wird. Vorausgesetzt wird, dass die
Konkurseinstellung rechtskräftig ist und die Betreibungen fortsetzungsfähig sind
(Wohlfahrt, a.a.O., N. 29 zu Art. 206 SchKG). Deshalb wird im Schrifttum empfohlen, ein
Rechtsöffnungsverfahren, das bei Konkurseröffnung schon hängig ist, einstweilen zu
sistieren (vgl. dazu Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, Zürich 2000, 83). Der
Obergerichtspräsident hat aus diesem Grund das Rekursverfahren faktisch sistiert. Nun
steht aber aufgrund der Mitteilung des Konkursamts vom 28. Mai 2008 fest, dass das
Konkursverfahren summarisch durchgeführt wird. Somit ist das hängige
Betreibungsverfahren und das auf ihm beruhende Rechtsöffnungsverfahren als
gegenstandslos dahingefallen. Mit dem Dahinfallen der Betreibung und des angefochtenen
Urteils des Kantonsgerichtspräsidenten ist auch das Rekursverfahren gegenstandslos



geworden, sodass es als erledigt abzuschreiben ist. Der Gläubiger hat die Möglichkeit, seine
Forderungen mittels Forderungseingabe beim Konkursamt anzumelden. de| fr | it
Schlagworte rechtsöffnung gegenstandslosigkeit obwalden konkurseröffnung entscheid
konkursverfahren konkursamt schuldbetreibung Normen Bund SchKG: Art.206 Art.230
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